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Hauptort Piesendorf, Verordnung einer 30 km/h Zonenbeschränkung gem. § 52 / 11a StVO 1960 idgF. 
 
 
Auf Grundlage der Beschlussempfehlungen des Bau-, Raumordnungs- und Verkehrsausschusses der 
Gemeindevertretung Piesendorf vom 12.10.2016 sowie vom 12.10.2021, in Verbindung mit der 
verkehrstechnischen Beurteilung durch den verkehrstechnischen Sachverständigen Herrn DI Peter 
Rettenbacher vom 21.09.2016, in Verbindung mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung Piesendorf vom 
02.12.2016 sowie vom 26.11.2021, erlässt die zuständige Behörde gemäß § 43 Straßenverkehrsordnung 1960 
in der geltenden Fassung nachstehende 
 

V E R O R D N U N G 
 
Das Überschreiten der Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h ist im Ortsgebiet von Piesendorf (Ortskern im 
Hauptort Piesendorf und Bahnhofsiedlung) verboten. Folgende öffentlichen Straßen bzw. 
Straßenteilabschnitte sind davon umfasst: 
 

- Dorfstraße 
- Feuerwehrstraße 
- Windbachgasse 
- Schmiedstraße 
- Hauserberg 
- Grabenweg 
- Schwimmbadstraße 
- Berglandsiedlung 
- Sportplatzstraße 
- Austraße 
- Hohe Arche-Straße 
- Salzachstraße 

 

- Krinnererstraße 
- IG Lackifeld 
- Wiesenweg 
- Nußbaumweg 
- Eberlweg 
- Mutterbichl 
- Kirchenstraße 
- Grabenbäckweg 
- Loanergasse 
- Schulstraße 
- Bahnhofsiedlung 
- Weberfeld 
- Imbachhornweg 

 
 
Diese Verordnung ist durch folgende Straßenverkehrszeichen kundzumachen: 
 
1. „Zonenbeschränkung“ gem. § 52 lit. a Zif. 11a StVO 1960 i.d.g.F. bzw. 
2. „Ende einer Zonenbeschränkung“ gem. § 52 lit. a Zif. 11b StVO 1960 i.d.g.F. 
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Die 30 km/h Zonenbeschränkung (Verkehrszeichen) wird an den im beiliegenden Lageplan mit einem roten 
Punkt gekennzeichneten Stellen – jeweils auf der rechten Straßenseite – aufgestellt und kundgemacht. Dieser 
Lageplan stellt einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung dar. 
 
Auf den jeweiligen Rückseiten wird das Ende der Zonenbeschränkung durch das Verkehrszeichen gem. § 52 
lit. a Zif. 11b StVO 1960 idgF. angezeigt.  
 
 
Inkrafttreten / Außerkrafttreten: 
 
Diese Verordnung tritt mit Anbringung der genannten Verkehrszeichen in Kraft und mit deren Entfernung 
außer Kraft. 
 
Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten alle früheren einschlägig für die genannten Straßen 
erlassenen Verordnungen hinsichtlich einer „Zonenbeschränkung“, welche das Überschreiten der 
Fahrgeschwindigkeit betreffen, außer Kraft. 
 
 
Für die Gemeindevertretung: 
 
Der Bürgermeister 
Warter Johann 
 
Beilage:  
Lageplan – „Hauptort Piesendorf, Verordnung einer 30 km/h Zonenbeschränkung“ 
 
 
Diese Verordnung ergeht an: 
- Polizeiinspektion Kaprun, 5710 Kaprun, per E-Mail: pi-s-kaprun@polizei.gv.at 
- Amt der Salzburger Landesregierung, Gemeindeaufsicht  
- Gemeinde Piesendorf – Bauhof 
- Gemeinde Piesendorf – Ablage (Akt: AA/1661/2016) 

 
 
Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde Piesendorf 
 
von   04.04.2022 
bis einschl. 02.05.2022  

 
  

 

Dieses Dokument wurde von Johann Warter elektronisch gefertigt und amtssigniert. 
 

Datum/Zeit-UTC 31.03.2022 
 

Informationen zur Prüfung finden Sie unter: http://www.piesendorf.salzburg.at 
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Gemeinde Piesendorf
Dorfstraße 15
5721 Piesendorf

Datum

Wichtiger Hinweis !

Gemäß § 3 des Grundbuchanlegungsgesetzes dient die Darstellung 
der Katastralmappe lediglich zur Veranschaulichung der Lage der 
Liegenschaften im Zusammenhang mit den Anrainergrundstücken. 
Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung gegenüber 
der Datengenauigkeit und der Rechtssicherheit! -
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